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A Zielsetzung  

Die Offene Parlamentarische Debatte versteht sich als turniertaugliches 
akademisches Debattierformat, das die Sportlichkeit der Parlamentarischen 
Debatte und den Realismus der Publikumsdebatte miteinander vereint. Sie gibt 
Raum zur Entwicklung und Verbesserung wohlverstandener Rhetorik unter den 
Bedingungen produktiver Agonalität.    

Die nachfolgenden Regeln sind autonome Satzung und in ihrer kommentierten 
Fassung materiell erschšpfend. Sie gelten unabhŠngig von den Regeln anderer 
parlamentarischer Formate.  

Die Offene Parlamentarische Debatte schafft eine Synthese der beiden 
Hauptrichtungen akademischer Debattierformate, der Parlamentarischen Debatte und 
der Publikumsdebatte. Von ersterer Ÿbernimmt sie die Organisation der Redner in zwei 
Fraktionen, die einander ausschlie§ende Positionen vertreten und einander 
Fraktionsdisziplin schulden, sowie die BerŸcksichtigung gegnerischer Zwischenfragen 
wŠhrend der Reden. Von letzterer Ÿbernimmt sie die aktive Integration des Publikums 
mit eigenstŠndigen RedebeitrŠgen im Herzen der Debatte, eine Ausrichtung der 
Debattanten auf die Zuhšrer und die BerŸcksichtigung von Zwischenrufen aller 
Teilnehmer, die zusammengenommen zu einer realistischeren Redesituation fŸhren als 
in den teilweise von den ursprŸnglichen Persuasionszielen losgelšsten 
Parlamentarischen Formaten mit unproduktiver Eristik.  

Die Kombination dieser Elemente fŸhrt in der Offenen Parlamentarischen Debatte zu 
einem Format, das sowohl im Clubbetrieb als auch im Turnierbetrieb mit einigen 
schlagenden Vorteilen aufwartet.  

Im Clubbetrieb profitieren die Debattanten von der Mšglichkeit, Ÿberzeugende Reden 
zu Ÿber, die Ÿber blo§e argumentative SchlŸssigkeit hinaus, das Publikum vollstŠndig 
erreichen und bewegen. Reine Scheingefechte werden von der aufmerksamen 
Hšrerschaft umgehend durch Zwischenrufe und von den Fraktionsfreien Redner durch 
Positionierung auf der Gegenseite abgestraft. AnfŠngern im Verein bieten die 
unterschiedlichen Redezeiten von Fraktionsrednern und Fraktionsfreien die 
Mšglichkeit eines leichteren Einstiegs und stufenweise VerlŠngerung der Redezeiten. 
Gleichzeitig werden durch diese Varianz unterschiedliche Spannungsbšgen und 
Redegliederungen trainiert.  

Die FlexibilitŠt des Formats ermšglicht im Clubbetrieb zudem eine Integration von 
neun bis zwšlf Teilnehmern und damit eine Anpassung an den jeweiligen Andrang 
von Rednern in der Debatte und einen nahezu flie§enden †bergang von einer Debatte 
zu mehreren parallel gefŸhrten gleichzeitig.     

Durch die geheime Abstimmung am Beginn jeder Debatte und das offene Votum an 
ihrem Ende bekommen die Redner zudem einen guten Eindruck von der EffektivitŠt 
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ihrer Reden. Das Publikum erhŠlt ein weiteres Beeinflussungsmoment, dass die 
Debatte bis zum Schluss hin spannend hŠlt. 

Schlie§lich bietet die OPD im Clubbetrieb die Mšglichkeit, bei Interesse die 
debattierten Themen im Vorfeld der Debatte Ÿberblicksartig zu recherchieren und 
damit den Auseinandersetzungen mehr Tiefgang zu verleihen. Diesem Zweck dient die 
Festlegung der Fragestellung einige Tage vor der jeweiligen Debatte.   

Im Turnierbetrieb bietet das Regelwerk der Offenen Parlamentarischen Debatte 
ebenfalls einige Vorteile, die WettkŠmpfe in diesem Format besonders fair und 
spannend gestalten. 

Die Integration der Fraktionsfreien Redner im Turnier, die sich in den Finalrunden aus 
den besten Rednern der bereits ausgeschiedenen Teams rekrutieren, bietet Teams und 
Rednern unabhŠngig voneinander die Mšglichkeit sich fŸr das Finale zu qualifizieren. 
Dadurch werden verstŠrkt auch heterogene Teams mšglich und Spannungen innerhalb 
der Fraktionen reduziert, denn: Kein guter Redner bleibt auf der Strecke. 

Die Bereitstellung von geschlossenen Entscheidungsfragen (im Gegensatz zu offenen 
Themen bei anderen Formten) ermšglicht es beiden Fraktionen die kurze 
Vorbereitungszeit vor der Turnierdebatte optimal zu nutzen und sich gleicherma§en zu 
prŠparieren. Die symmetrische Aufteilung der teilnehmenden Team an einem Turnier 
auf die Positionen in der Debatte sorgt fŸr einen vollstŠndigen Ausgleich mšglicher 
Vorteile, Schwierigkeiten oder Herausforderungen in Regierung, Opposition oder als 
Fraktionsfreie Redner. Jedes Team tritt an jeder Position in den Vorrunden gleich oft 
an. Der Einfluss der Setzungen oder des Loses auf das Turnierergebnis wird damit 
minimiert.  

Juroren und PrŠsidenten einerseits wird gleicherma§en wie andererseits den 
Debattanten die ErfŸllung ihrer jeweiligen Rolle im Turnier erleichtert, da sich 
erstgenannte nicht mehr in der Doppelaufgabe von angesprochener Zuhšrerschaft und 
bewertenden Dritten befinden. Die Fraktionsfreien Redner und das Publikum sind die 
Adressaten der †berzeugung in der Debatte, die Jury bewart ihre NeutralitŠt au§erhalb 
der eigentlichen Debatte. 

Schlie§lich sorgt das absolute Bewertungssystem im Turnierbetrieb fŸr den Verzicht 
auf selektive Paarungen und Gruppierungen der Teilnehmer. In einem OPD-Turnier 
kann jedes Team auf jedes andere treffen und punktet ausschlie§lich in AbhŠngigkeit 
von seinen eigenen Leistungen. So finden Debatten mit unterschiedlichsten Paarungen 
statt, die Debattanten lernen verschiedenste Debattierstile der stŠrkeren und 
schwŠcheren Gegner kennen und treffen in jeder Debatte auf Vertreter von vier 
weiteren Teams. Dies hilft den Geist der Debattierturniere als Ort des Wettkampfs, des 
Austauschs und der persšnlichen Weiterentwicklung zu bewaren.  
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B Regeln  

1 Das Thema  
Thema der Debatte ist eine praktische Entscheidungsfrage. Sie wird mindestens 
drei Tage im Voraus festgelegt und verkündet. Die Redner der Regierung 
unterstützen mit ihrem Antrag die Bejahung der vorgelegten Frage, die 
Opposition betreibt ihre Verneinung. Die Fraktionen simulieren kein reales 
Gremium. 

(1) Eine Debatte lebt davon, dass ihr Thema beide Seiten angeht. Eine Frage, die sich 
beiden Seiten gleicherma§en stellt, berŸcksichtigt den praktischen Aspekt besser als 
eine These oder Aussage. Thema ist dann allein das, was gefragt ist, nicht mehr und 
nicht weniger. 

(2) Praktische Fragen sind Fragen nach einem Tun oder Unterlassen. Sie machen das 
Thema anschaulich, konkret und griffig Ð zur Debatte stehen Konsequenzen im 
politischen oder gesellschaftlichen Handeln. Technische, empirische oder theoretische 
Fragen lassen dagegen všllig offen, was aus der Antwort folgt. Sie sind daher als 
Themen einer parlamentarischen Debatte weniger geeignet. 

(3) Weil Debatte (im Unterschied zu Diskussion) nicht nur auf KlŠrung, sondern auf 
Entscheidung zielt, muss die Frage eine klare Stellungnahme fordern, ãjaÒ oder ãneinÒ, 
tertium non datur. (Beispiel: ãSoll die Polizei innerstŠdtische Brennpunkte per Video 
Ÿberwachen?Ò). Erst dann ist die Frage unkompliziert abstimmungsfŠhig.  

(4) Schlie§lich sollten die Themen Fragen sein, die eine generelle Regelung benštigen, 
weil die fragliche Ma§nahme oder ihr Unterlassen grundsŠtzlich jeden betreffen kann. 
Nur solche Fragen verlangen nach Debatten. Es geht um šffentliche Angelegenheiten, 
nicht um Privatsachen. Es geht um die Bildung eines mehrheitlichen Willens, der 
politisch verwirklicht werden kann. 

Die ersten drei Kriterien gelten fŸr jedes Debatten-Thema. Hinzunehmen kann man als 
weitere Kriterien noch: (5) die AktualitŠt bzw. Dringlichkeit der Frage, und (6) den 
Bezug des Publikums zur Frage. Es lŠsst sich immer besser debattieren, wenn jeder in 
etwa wei§, worum es geht, und wenn die Meinungen im Publikum bezŸglich der 
Antwort ungefŠhr hŠlftig auseinander gehen. Ð Damit die Debatte nicht aus dem 
hohlen Bauch gefŸhrt wird, ist das Thema im Voraus festzulegen und zu verkŸnden. 
Eine Frist von drei Tagen erlaubt eine gewisse Recherche und Organisation, ohne 
gleich wissenschaftlichen Ehrgeiz anzustacheln. Werden die Positionen der Redner 
erst kurz vor Beginn der Debatte besetzt, erhalten die Fraktionsredner fŸnfzehn 
Minuten Beratungszeit. 

Die Frage soll unzweideutig formuliert sein. Der Wortlaut der Frage bindet beide 
Fraktionen, er muss jedoch in der Debatte noch ausgelegt werden. Ð Der Antrag der 
Regierung darf Ÿber den Wortlaut der Frage (Beispiel ãSoll die NPD verboten 
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werden?Ò) nicht hinausgehen (etwa: ãRechte Parteien sollen verboten werdenÒ), darf 
ihn aber auch nicht erheblich einschrŠnken (ãDie NPD-Jugendorganisationen sollen 
verboten werdenÒ). Das hei§t, er hat in seiner Formulierung der gestellten Frage genau 
zu entsprechen (ãDie NPD soll verboten werdenÒ). Ebenso ist die Opposition 
gebunden. Die Auslegung des Wortlauts in der Debatte ist die Konkretisierung der 
beantragten Ma§nahme (hier: Beschreibung, was unter dem Verbot im Einzelnen zu 
verstehen ist.) 

Die Redner der Fraktionen sprechen in erster Linie als AnwŠlte ihrer Positionen. Eine 
†bereinstimmung der persšnlichen Meinung mit der Antwort auf die Frage ist im 
Format OPD willkommen, aber nicht notwendig. Die Opposition soll sich mit einer 
blo§ technischen Kritik des Antrags der Regierung nicht begnŸgen.  

Die Redner argumentieren fŸr die SchlŸssigkeit ihrer Position, nicht aufgrund einer 
simulierten Rolle. Beispiel: RICHTIG: ãEine bemannte Marsmission ist fŸr die ESA 
wichtig, weilÉÒ FALSCH: ãWir sind die ESA. Wir halten eine bemannte 
Marsmission fŸr wichtig.Ò 

Regierung und Opposition sind alternative AusdrŸcke fŸr Pro- und Contraseite. Keine 
von beiden ist fŸr die Leistungen oder Verfehlungen einer realen Regierung bzw. 
Opposition verantwortlich. ãDer Redner ist kein Schauspieler!Ò Quintilian 

2 Die Redner  
2.1 Teilnehmer der Debatte sind jeweils drei feste Redner (Eröffnung, 
Ergänzung und Schluss) auf Seiten von Regierung und Opposition, außerdem 
mindestens drei Fraktionsfreie Redner. Letztere fungieren gleichsam als 
Repräsentanten der Öffentlichkeit und sind neben dem Publikum die Adressaten 
der Überzeugung. 

Die Fraktionen von Regierung und Opposition agieren als Team und sind strikter 
Fraktionsdisziplin unterworfen. Die Fraktionsfreien Redner dagegen agieren als 
Einzelpersonen und kritische BŸrger. 

Mindestens drei, aber nicht mehr als sechs Personen treten als Fraktionsfreie Redner 
an. Sind es mehr als sechs, zieht sich die Debatte zu lange hin und leidet unter 
Wiederholungen. Bei mehr als dreizehn Anwesenden (d.h. 3 Pro, 3 Kontra, 6 Frei, 1 
PrŠsident) bildet die †berzahl das Publikum. Ab zwanzig Redewilligen ist eine 
Aufteilung in zwei oder mehr Debatten anzuraten. 

Adressat der †berzeugung ist neben den Fraktionsfreien Rednern das Publikum, nicht 
hingegen der PrŠsident oder die Juroren. Die Ansprache der Redner untereinander 
sollte auch bei persšnlichen Bezugnahmen nicht ins Private gleiten. Der Charakter der 
Aussprache ist šffentlich. 
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2.2 Der Eröffnungsredner der Regierung konkretisiert den Wortlaut der 
vorliegenden Frage durch einen genau bestimmten Antrag. In 
Eröffnungsplädoyer und in Zwischenreden bemüht er sich, die Fraktionsfreien 
Redner für diesen Antrag zu gewinnen. 

Der Eršffnungsredner der Regierung hat in das Thema inhaltlich einzufŸhren und 
muss entsprechend gut informiert sein. Er wirbt in seinem EršffnungsplŠdoyer und in 
den Zwischenreden um die Zustimmung der Fraktionsfreien Redner zu seiner Vorlage. 
Er spricht zu den Fraktionsfreien Rednern als ReprŠsentanten der …ffentlichkeit. 
Lehnen sie seinen Antrag ab, fordert er sie in Zwischenreden zum †berdenken ihrer 
Meinung auf. 

Die BegrŸndung des Antrages sollte nicht dazu tendieren, eine eigene Debatte 
auszulšsen. Das hei§t: die Regierung darf keine PrŠmissen heranziehen, die genauso 
strittig oder strittiger sind als der zur Debatte stehende Antrag selbst. Beispiel: In einer 
Debatte Ÿber die Einrichtung staatlich finanzierter Elitehochschulen, darf die 
Regierung zur Finanzierung nicht die vollstŠndige Abschaffung der Arbeitslosenhilfe 
oder der Bundeswehr vorschlagen, da diese VorschlŠge offenkundig kontroverser sind 
als das gestellte Thema und sich die Debatte damit von ihrer Frage unangemessen 
entfernen kšnnte. Ð Hingegen wŠre es bei der Frage ãWollen wir islamischen 
Religionsunterricht an šffentlichen Schulen?Ò durchaus noch legitim, als Opposition 
den Sinn jeglichen šffentlichen Religionsunterrichts anzuzweifeln, vorausgesetzt, die 
Ablehnung der Verbindung von Kirche und Staat in der Schule erscheint nicht 
kontroverser als die Ablehnung des Gleichheitsgrundsatzes im VerhŠltnis von Staat 
und Religionen. 

2.3 Der Eröffnungsredner der Opposition erwidert dem Eröffnungsredner der 
Regierung. Er nennt die Gegenargumente der Opposition und versucht hier und 
durch Zwischenreden, die Fraktionsfreien Redner für eine Ablehnung des 
Antrags der Regierung einzunehmen. 

Die Fraktion der Opposition kritisiert den Vorschlag der Regierung, ist aber nicht 
verpflichtet, ein eigenes Konzept zu prŠsentieren. Es kann jedoch der †berzeugung 
dienlich sein, Alternativen zum Regierungsplan zu nennen oder anzudeuten. Die 
Stellung eines Antrags alternativ zum Antrag der Regierung ist im Format OPD 
unzulŠssig. 

2.4 Die Ergänzungsredner von Regierung und Opposition fügen den 
Argumenten ihrer Eröffnungsredner weitere hinzu oder vertiefen die bereits 
vorgetragenen Gesichtspunkte. Sie richten Zwischenfragen an die Gegenseite, 
halten gegebenenfalls Zwischenreden und widerlegen deren Argumente. 

Der ErgŠnzungsredner der Regierung entfaltet, ergŠnzend oder vertiefend, den Antrag 
seiner Fraktion und korrigiert eventuelle Missdeutungen von Seiten des 
Eršffnungsredners der Opposition. Der ErgŠnzungsredner der Opposition erwidert 
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hierauf und stellt fest, welche Streitpunkte zwischen den Fraktionen fortbestehen, um 
den Fraktionsfreien Rednern die Alternative zu verdeutlichen. 

2.5 Die Fraktionsfreien Redner prüfen die Argumente und Widerlegungen der 
Fraktionsredner und können Zwischenfragen stellen. Im Anschluss an die 
Eröffnungsplädoyers äußern sie sich in vorherbestimmter Reihenfolge zum 
Antrag der Regierung. Dabei geben sie innerhalb der ersten Minute klar zu 
erkennen, ob sie die Regierung oder die Opposition unterstützen und 
widersprechen der jeweiligen Gegenseite. Sie sollen neue Argumente bringen, 
dürfen dadurch aber nicht in direkten Widerspruch zu bereits genannten 
Argumenten der von ihnen unterstützten Seite geraten (Dolchstoßverbot).  

Die Fraktionsfreien Redner sollen den Argumenten beider Fraktionen gegenŸber 
aufgeschlossen sein und sich in ihrer Meinung nicht von vornherein fixieren. Die 
Seitenwahl der Fraktionsfreien Redner soll ihrer persšnlichen Meinung entsprechen, 
darf aber zum Zwecke argumentativer PrŸfung dieser auch zuwiderlaufen (advocatus 
diaboli), insbesondere dann, wenn die Gegenseite bereits Ÿber eine deutliche Mehrheit 
an Rednern verfŸgt oder wesentliche Argumente fŸr die Gegenseite bis dahin 
ungenannt geblieben sind. 

Jeder Fraktionsfreie Redner erklŠrt, welche Argumente der Fraktionen fŸr seine Wahl 
den Ausschlag geben und widerspricht gegebenenfalls den Gegenargumenten. DarŸber 
hinaus gibt er weitere GrŸnde an oder fŸhrt bereits genannte Argumente nŠher aus. 

Die Offenlegung der Seitenwahl innerhalb der ersten Redeminute ist notwendig, um 
den gegnerischen Fraktionsrednern Zwischenfragen zu ermšglichen. Ist die Position 
des Fraktionsfreien Redners nach Ablauf der ersten Minute noch nicht offensichtlich, 
mahnt ihn der PrŠsident zur Stellungnahme. 

Die Fraktionsfreien Redner sollen durch ihre Rede und gezielte Zwischenfragen zum 
Fortgang der Auseinandersetzung, insbesondere zur PrŠzisierung der Streitpunkte 
beitragen. Sie kšnnen in ihrer Rede auch aufzŠhlen, was sie bei den AusfŸhrungen der 
Fraktionen noch vermissen. 

2.6 Der Schlussredner der Opposition prüft die argumentative Konsistenz der 
Regierung einschließlich ihrer Freien Redner durch Zwischenfragen. Er fasst die 
Argumente der Opposition einschließlich ihrer Freien Redner zusammen und 
plädiert abschließend gegen die Zustimmung zur Frage. Er darf keine neuen 
Argumente einführen. 

Am Ende der Debatte verkehrt sich die Reihenfolge von Regierung und Opposition. 
Damit die Regierung die Mšglichkeit bekommt, ihre Position und ihrem Antrag, der 
der Kern der darauffolgenden Abstimmung ist, abschlie§end zusammenzufassen, 
erhŠlt sie das letzte Wort. 
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Aus sportlicher Sicht wird damit gleichzeitig der Tatsache Rechnung getragen, dass 
die Regierungsseite durch die Ausarbeitung des Antrags graduell stŠrker gefordert 
wird und ihr daher als Gegengewicht das Recht zur letzten Zusammenfassung zusteht.  

2.7 Die Aufgaben des Schlussredners der Regierung bestimmen sich analog zu 
denen des Schlussredners der Opposition. Er hat das letzte Wort zum Thema. 

Bei der Zusammenfassung der Debatte durch die Schlussredner kommt es nicht auf 
VollstŠndigkeit an, sondern darauf, herauszustellen, welche der aufgetretenen 
Meinungsverschiedenheiten tatsŠchlich unvereinbar sind und folglich eine fšrmliche 
Abstimmung der Streitfrage erfordern. 

Bei ihrer BemŸhung um finale Zuspitzung des Streitpunkts wenden sich die 
Schlussredner vor allem den Fraktionsfreien Rednern zu, sei es, um sie âim BootÕ zu 
halten oder sie noch hineinzuziehen. Dazu verdeutlichen sie noch einmal, was bei der 
Entscheidung auf dem Spiele steht und welche GrŸnde die Entscheidung leiten sollten. 

Da die Fraktionsfreien Redner die Mšglichkeit haben mŸssen, auf alle wichtigen 
Argumente von Regierung und Opposition einzugehen, dŸrfen die Schlussredner 
beider Seiten keine neuen Argumente mehr einfŸhren. 

3 Vorsitz und Verfahren  
3.1 Die Debatte leitet der Präsident. Er wacht über die Einhaltung der Regeln, 
entscheidet über ihre Auslegung in Zweifelsfällen und ergreift alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung. Anträge zur Geschäftsordnung und Anträge 
auf Ordnungsrufe sind unzulässig. 

Der PrŠsident verhŠlt sich neutral und ist nicht Ziel der †berzeugung. Er muss vom 
Rednerpult aus gut sichtbar sein, damit die Redner seine Signale unmissverstŠndlich 
wahrnehmen kšnnen. Zur Standardausstattung des PrŠsidiums gehšren: Regeln in 
kurzer und kommentierter Fassung, Uhr mit Sekundenzeiger, Hammer und Glocke, 
Urne und Stimmzettel, PrŠsidentenbogen und Schreibzeug. 

Der PrŠsident unterbindet alle Regelverstš§e mit Glockenschlag. Er lŠutet vor jeder 
Mahnung und rŸgt, wenn Redner die ihnen in der Debatte zukommende Rolle 
verlassen. 

WŠhrend der fŸnfzehnminŸtigen Beratungszeit der Fraktionsredner erklŠrt der 
PrŠsident den Ÿbrigen Anwesenden (Fraktionsfreie, Publikum) die Regeln. Er sichert 
auf diese Weise eine einheitliche Regelkenntnis und verhindert Vorabstimmungen 
unter den Fraktionsfreien Rednern. Au§erdem stellt er vor Beginn der Debatte die 
Reihenfolge der Freien Redner fest, um deren reibungslosen Auftritt wŠhrend der 
Debatte zu gewŠhrleisten und MitlŠufereffekten vorzubeugen. 
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Wie Ÿberall, wo sportlich debattiert wird, gilt auch im Format OPD eine 
Vereinfachungsmaxime: die parlamentarische Verhandlung wird nicht in allen 
Einzelheiten simuliert. Daher wird pro Debatte nur ein einziger Antrag beraten, 
AntrŠge zur GeschŠftsordnung sind ausgeschlossen. Zweck der Debatte ist geistige 
†bung, âparlamentarischÕ daran sind nur Fraktionsbildung und Verfahren. Ð Logisch 
notwendig eršffnet die Regierung, nur wo sie auftritt (zumal mit Antrag auf €nderung 
des Status quo), ist Opposition mšglich. 

3.2 Verlässt der Präsident während der Debatte den Präsidentenstuhl, so ist 
die Debatte unterbrochen. Zur Fortsetzung der Debatte beruft der Präsident ein. 

Ohne PrŠsident keine Debatte. Das Verlassen des PrŠsidenstuhles ist das Šu§erste 
Ordnungsmittel des PrŠsidenten. Falls er aus anderen GrŸnden zum Verlassen seines 
Stuhles gezwungen ist, bestimmt er einen Vertreter, der nach seinem Verlassen 
unverzŸglich den PrŠsidentenstuhl und das Amt besetzt. 

3.3 Der Präsident eröffnet und schließt die Debatte mit Glockenschlag und 
nennt zu Beginn ihr Thema. Dann stellt er das Thema zur geheimen 
Abstimmung. Stimmberechtigt sind die Fraktionsfreien Redner und das 
Publikum. Nach der Abstimmung folgt die Aussprache zum Thema. 

Die erste, geheime Abstimmung dient der Bestandsaufnahme vor der Debatte, in 
Kenntnis der Streitfrage, aber noch ohne Kenntnis des Antrags der Regierung. Die 
zweite, offene Abstimmung erfolgt nach der Debatte. Sie erlaubt den Fraktionsfreien 
Rednern, ihre Meinung trotz zwischenzeitlicher Seitenwahl nochmals zu revidieren 
und ermšglicht, gelegentlich die Rolle eines advocatus diaboli zu Ÿbernehmen. 

3.4 Der Präsident eröffnet die Aussprache und erteilt jedem Redner das Wort. 
Die Redezeit beginnt mit dem ersten Wort des Redners. Während der Rede 
markiert er Anfang und Ende der Zeit für Zwischenfragen mit einfachem 
Hammerschlag. Das Ende der Redezeit wird mit doppeltem Hammerschlag 
angezeigt. Überschreitet ein Redner die ihm zustehende Redezeit um mehr als 
fünfzehn Sekunden, unterbindet der Präsident die Überschreitung durch 
Glockenschläge. Bei Überschreitung der Zeitgrenzen für Zwischenfragen läutet 
der Präsident sofort. 

Der PrŠsident erteilt das Wort, doch Ÿber den Beginn der Rede entscheidet stets der 
Redner, damit er die Ansprache der Hšrer nach eigenem GespŸr gestalten kann. 

Bei der Durchsetzung der Redezeiten tut eiserne Strenge not. Der PrŠsident sollte 
daher bei jedem Redner den Hammer bereits fŸnfzehn Sekunden vor Ende der 
regulŠren Redezeit deutlich heben, um das Ende unmissverstŠndlich anzukŸndigen. 
Die fŸnfzehn Sekunden nach Ende der regulŠren Redezeit sind eine Reserve fŸr 
AusnahmefŠlle (gleichsam Ersatzkanister, nicht Rest im Tank). 
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Ist einer der Redner durch Šu§ere EinflŸsse (Hausmeister, Stromausfall, Sirene etc.) 
unzumutbar in seinen AusfŸhrungen behindert worden, darf der PrŠsident seine 
Redezeit angemessen verlŠngern. 

3.5 Die Fraktionsredner erhalten jeweils sieben Minuten Redezeit. Die erste 
und letzte Minute dieser Zeit ist gegen Zwischenfragen geschützt. Die 
Fraktionsfreien Redner erhalten jeweils dreieinhalb Minuten Redezeit. Die erste 
Minute und die letzten dreißig Sekunden ihrer Redezeit sind gegen 
Zwischenfragen geschützt. Während der übrigen Redezeit haben nur die 
gegnerischen Fraktionsredner das Recht zu Zwischenfragen. 

FŸr alle Fraktionsredner gilt dieselbe Redezeit. Die ãgeschŸtzteÒ Redezeit soll allen 
Rednern einen geordneten Aufbau und Abschluss ihrer Reden ermšglichen.  

Innerhalb der Sieben-Minuten-Frist gilt wŠhrend der ersten sechs Minuten Redepflicht, 
die siebte Minute ist freie, aber empfohlene Restredezeit zur bŸndigen 
Zusammenfassung der eigenen Position. Die sechs Pflichtminuten dagegen dienen der 
GewŠhrleistung gleicher Interaktionsmšglichkeit fŸr alle Gegenredner. Werden sie 
unterschritten, kann der PrŠsident fŸr den Rest der fŸnfminŸtigen Kernzeit erstarren. 

Eine Zwischenfrage, die wŠhrend der ungeschŸtzten Redezeit angenommen wird, ist 
von der geschŸtzten Redezeit nicht betroffen und darf als Zwischenfrage zu Ende 
gestellt werden. 

3.6 Auf die Rede jedes Fraktionsfreien Redners folgt eine Zwischenrede des 
gegnerischen Eröffnungs- oder Ergänzungsredners von maximal einer Minute 
durchweg geschützter Redezeit. Darauf folgt die Rede des nächsten 
Fraktionsfreien Redners. Auf die Zwischenrede zur Stellungnahme des letzten 
Fraktionsfreien Redners folgen die Plädoyers der Schlussredner von Regierung 
und Opposition. Zu den Schlussplädoyers sind Zwischenfragen der gegnerischen 
Fraktionsredner und aller Fraktionsfreien Redner zugelassen. 

3.7 Nach Ende der Aussprache stellt der Präsident das Thema zur offenen 
Abstimmung. Stimmberechtigt ist nur, wer zuvor schon geheim abgestimmt hat. 
Die offene Abstimmung gilt dem Antrag der Regierung. Bei beiden 
Abstimmungen sind Enthaltungen unzulässig. Abschließend wird das Ergebnis 
der geheimen Abstimmung bekannt gegeben. 

Auch die Schlussabstimmung gilt der Frage in ihrem Wortlaut, allerdings jetzt in 
Gestalt des Antrags der Regierung. Bsp.: Soll die NPD wie beantragt verboten 
werden? 

4 Zwischenreden, Zwischenfragen, Zwischenrufe  
Zwischenreden, Zwischenfragen, Zwischenrufe sind besondere Mittel der Interaktion 
und sichern als solche die Lebendigkeit der Debatte. Sie motivieren die Redner, 
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wŠhrend der gesamten Dauer der Debatte aufmerksam und aktiv zu bleiben. Sie sorgen 
fŸr Bezugnahme und direkten Austausch unter den Rednern und unterstŸtzen die 
Fraktionen bei der KlŠrung ihrer Streitpunkte. Sie fordern die Redner auf, beim Thema 
zu bleiben, Klartext zu reden und mšgliche Implikationen zu explizieren.  

4.1 Zwischenreden sind obligatorisch, Zwischenfragen erwünscht, 
Zwischenrufe zugelassen. 

Zwischenreden sind ãobligatorischÒ, damit die Stellungnahmen der Fraktionsfreien 
nicht Ÿbergangen werden kšnnen und die Debatte stets auf der Hšhe ihrer 
Problementfaltung bleibt. Zwischenfragen sind ãerwŸnschtÒ, weil sie die Debatte 
beleben, ohne jedoch fŸr ihren Fortgang zwingend notwendig zu sein. Nicht immer 
dienen sie der SachklŠrung, es kann sich auch um taktische Manšver handeln. Das gilt 
erst recht fŸr Zwischenrufe, weshalb sie nur ãzugelassenÒ sind. Sie sind fein zu 
dosieren. 

4.2 Zwischenreden sind das Mittel der Fraktionen zur Stellungnahme zu den 
Reden der gegnerischen Fraktionsfreien Redner. Zwischenreden sind auf eine 
Minute begrenzt und werden vom Platz aus gehalten. Zu Zwischenreden sind 
Zwischenfragen unzulässig. Bei fundamentalem Widerspruch zwischen dem 
Beitrag eines Fraktionsfreien Redners und der Fraktion, auf deren Seite er sich 
positioniert hat, hat die betreffende Fraktion auf Antrag an den Präsidenten 
ebenfalls das Recht zur Zwischenrede. Der Antrag ist unmittelbar nach 
Abschluss der Fraktionsfreien Rede von einem Fraktionsmitglied ohne weitere 
Begründung zu stellen und wird vom Präsidenten ohne Aussprache entschieden. 

Die Zwischenrede ist reine Erwiderung mit dem Zweck nochmaliger Werbung oder 
KlŠrung. Sie hat auf die Rede des Fraktionsfreien genau einzugehen und darf nicht 
unverbunden zu allgemeinen AusfŸhrungen genutzt werden. Die Redezeit ist hier 
Grenze ohne Pflicht. 

Zwischenreden sind ein hervorragendes Mittel, Boden gut zu machen, verlangen 
allerdings hohe Disziplin vom Redner. Zu detaillierter Widerlegung fehlt nŠmlich die 
Zeit. Darum: Konzentration auf das Wesentliche, den entscheidenden Punkt. 

Die Hauptaufgabe der Zwischenreden ist also die Sicherung der Debattenrichtung. Die 
beiden Fraktionen haben in ihnen die Mšglichkeit gegen unangemessene 
Verschiebungen des Streitpunktes vorzugehen und die Fraktionsfreien Redner davon 
abzuhalten, ŸbermŠ§ig auf NebenschauplŠtze einzugehen. 

Die Zwischenreden werden vom Eršffnungs- oder ErgŠnzungsredner der 
entgegengesetzten Fraktionen gehalten. 

Die GewŠhrung des zusŠtzlichen Zwischenrederechts auf einen Fraktionsfreien 
Redner, der sich formal einer Seite angeschlossen hat, aber zu dieser ausdrŸcklich in 
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fundamentalem Widerspruch steht, ist Šu§erst restriktiv zu handhaben. Sie dient nur 
der Sicherung des Debattenfortschrittes und der Fairness gegenŸber dem betreffenden 
Team in offensichtlichen AusnahmefŠllen. Konditionale Argumentation (ãselbst, 
wennÒ) ist in der Regel kein Zeichen von fundamentalem Widerspruch in diesem Sinn. 

4.3 Zwischenfragen sind das Mittel der Gegenseite, um einen Redner zur 
genaueren Bestimmung seiner Position und seiner Argumente zu bewegen. Zu 
Zwischenfragen sind berechtigt: 

¥ alle Fraktionsfreien, sowie die gegnerische Fraktion während der 
ungeschützten Redezeit (Kernzeit) der Fraktionsreden. 

¥ die gegnerischen Fraktionsredner während der Kernzeit der 
Fraktionsfreien Redner. 

Die Zwischenfragen sollen unmittelbar inhaltlich Bezug nehmen, nicht aber das 
Verfahren kommentieren. Zwischenfragen sind Zwischenfragen, d.h. in der 
grammatischen Form der Frage vorzutragen. Eine Umwidmung in Kurzreden ist 
unzulŠssig. 

Die Regelung der Fragerechte folgt zwei GrundsŠtzen: 

(1) Es dŸrfen grundsŠtzlich alle Fraktionsfreien Redner fragen. 

(2) Die Fraktionsfreien Redner werden vor Zwischenfragen verhŠltnismŠ§ig geschont. 
Ihre Redezeit ist kŸrzer, sie mŸssen das Thema nicht in allen Einzelheiten kennen, ihre 
Rolle soll auch AnfŠngern eine Chance bieten. Daher dŸrfen sie von den anderen 
Fraktionsfreien Rednern nicht befragt werden. Sie selbst hingegen kšnnen die 
Fraktionsredner beider Seiten befragen. 

4.3.1 Zwischenfragen dauern maximal fünfzehn Sekunden und werden vom 
Frager stehend vom Platz und auf den Redner deutend angezeigt. Diese Geste 
darf durch den Ausruf „Zwischenfrage“ oder „Zwischenfrage zu [Stichwort]“ 
ergänzt werden. 

Hat der Frager angemessene Gelegenheit gehabt, gehšrt und verstanden zu werden, 
darf ihn der Redner bitten, wieder Platz zu nehmen. In diesem Fall muss sich der 
Frager unverzŸglich schweigend setzen. 

4.3.2 Die Zwischenfragen sollten vom Redner binnen 30 Sekunden ausdrücklich 
angenommen oder abgewiesen werden. Stehen mehrere Zwischenfragen an, 
gelten bei Annahme oder Ablehnung einer Frage alle übrigen anstehenden als 
abgewiesen. 
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Ein abgewiesener Frager hat unverzŸglich wieder Platz zu nehmen. Die ausdrŸckliche 
Entscheidung Ÿber die Annahme der Zwischenfrage ist ein Gebot der Hšflichkeit (man 
lŠsst den Frager nicht im Regen stehen) und dient der KlŠrung der Situation.  

4.3.3 Die Eröffnungs-, Ergänzungs- und Schlussredner sollen während ihrer 
Reden mindestens zwei Zwischenfragen beantworten. Fraktionsfreie Redner sind 
gehalten, während ihrer Rede ebenfalls Zwischenfragen zu beantworten. Falls ein 
Team während der Eröffnungs- und Ergänzungsrede der Gegenseite keine Frage 
gestellt hat und während der Debatte keine Zwischenrede gehalten hat, erhält es 
während der Rede des Schlussredners das Recht zu einer Privilegfrage. Eine 
Privilegfrage ist bei Angebot der Frage durch das Wort „Privilegfrage“ zu 
kennzeichnen und muss von dem betreffenden Redner innerhalb von 30 
Sekunden angenommen werden. Der Präsident setzt dieses recht durch. 
Kennzeichnet keiner der Fraktionsredner vor Abschluss der fünften Minute eine 
Frage als Privilegfrage, so verfällt dieses Recht. 

Daraus ergibt sich umgekehrt: Die frageberechtigten Debattanten sollen wŠhrend der 
Reden eine angemessene Zahl von Zwischenfragen anzeigen. 

Die Privilegfrage dient der Sicherstellung, dass ein Team, dass in der Debatte weder 
die Mšglichkeit zur Zwischenrede noch die Gelegenheit zur Zwischenfrage gehabt hat, 
dennoch fair bewertet werden kann. Ein taktischer Verzicht darauf, wŠhrend der Rede 
des gegnerischen Eršffnungs- und ErgŠnzungsredners Fragen anzubieten, in der 
Hoffnung, eine Privilegfrage zu erhalten, ist eine offenkundige Schlechtleistung in der 
Interaktion. Privilegfragen dŸrfen nach Abschluss der fŸnften Minute nicht mehr 
eingefordert werden, um dem betreffenden Redner eine angemessene Gestaltung 
seiner Schlussrede zu erhalten. Besteht das Recht zur Privilegfrage, so kŸndigt der 
PrŠsident dieses Recht vor Beginn der Rede an. 

4.4 Zwischenrufe sind ein Mittel aller Debattanten und des Publikums um den 
Redner auf Inkonsistenzen, argumentative Lücken, Abwegigkeiten und 
dergleichen hinzuweisen und zur Klarstellung anzuhalten. Zwischenrufe dürfen 
in der Länge sieben Wörter nicht überschreiten. Dialoge sind unzulässig. 

Die QualitŠt einer Debatte bemisst sich nicht an der Zahl der Zwischenrufe, aber gut 
gesetzte, regelkonforme Zwischenrufe bereichern die Debatte. 

ãSieben WšrterÒ sind als Faustregel zu verstehen. Zwischenrufe dŸrfen nicht zu 
Kurzreden werden oder in Dialoge mŸnden. Ein Rufer darf mehr als zwei 
Zwischenrufe zum gleichen Punkt nicht unmittelbar aufeinander folgen lassen und 
auch gemeinsam mit anderen Debattanten nicht gezielt in einen Dialog mit dem 
Redner eintreten. Erst recht dŸrfen Zwischenrufe nicht als rein akustische Stšrmanšver 
verwendet werden. 
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4.4.1 Ein Redner kann sich Zwischenrufe verbitten. In diesem Fall sind 
sämtliche Zwischenrufe in der folgenden Minute seiner Rede untersagt. Der 
Präsident hat das Recht, die Anzahl der Zwischenrufe zu beschränken, wenn 
diese den Redner unzumutbar behindern. 

Zwischenrufe darf man sich verbitten, Zwischenfragen nicht. Damit fŸr alle 
Beteiligten unmissverstŠndlich klar ist, wann Zwischenrufe untersagt sind, zeigt der 
PrŠsident die Frist durch Niederlegen der Glocke an. Das ãVerbittenÒ muss sich 
explizit auf Zwischenrufe oder die Minutenfrist beziehen, ein blo§es âRuhe bitteÕ 
genŸgt nicht. 
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C Besonderheiten fŸr den Turniergebrauch  

FŸr Turniere im Format OPD gelten alternativ oder ergŠnzend folgende 
Bestimmungen: 

ãAlternativÒ hei§t: die Abschnitte C und D verdrŠngen Regeln aus Abschnitt B, wenn 
und soweit diese ihnen entgegenstehen. Sie gelten ãergŠnzendÒ hei§t: sie gelten, sofern 
die Materie in Abschnitt B nicht geregelt ist. 

1 Das Thema  
1.1 Der Veranstalter des Turniers wählt die Themen für die Debatten aus und 
stellt sicher, dass jedes ausgewählte Thema auf hohem Niveau debattiert werden 
kann. 

Um beiden Teams eine annŠhernd gleiche Mšglichkeit zur Vorbereitung auf die 
Debatte zu geben und damit die Vergleichbarkeit beider Fraktionen und eine inhaltlich 
hochwertige Debatte zu sichern, mŸssen die Fragen so eng gestellt werden, dass der 
Regierung nur noch die Konkretisierung der Ma§nahme freisteht und ein Ausbruch 
aus der Frage, Ÿber die vor Beginn der Debatte abgestimmt wird, nicht mehr gelingt. 

Damit derartige Fragen sinnvoll und spannend debattiert werden kšnnen, muss 
folgendes sichergestellt werden: Von mindestens einem Mitglied jedes Teams muss 
erwartet werden kšnnen, dass es eine genaue Kenntnis jedes in der Frage 
vorkommenden Begriffs hat und den Status quo kennt. Dies kann durch den 
Veranstalter des Turniers auf mindestens drei voneinander unabhŠngige Arten 
garantiert werden: 

a) Durch eine Auswahl sehr aktueller oder sehr allgemeiner Fragen, deren Kenntnis 
vorausgesetzt werden kann.  

Nachteil dieses Vorgehens ist eine hohe Berechenbarkeit der Fragen (aktuell) oder ein 
starker Hang der Debatte zum Austauschen von GemeinplŠtzen ohne OriginalitŠt 
(allgemein). 

b) Durch die VerkŸndung einer Themenliste mindestens eine Woche vor Beginn des 
Turniers oder der Benennung eines Rahmenthemas fŸr das Turnier. 

Bei der Festlegung der Liste sind stark paradoxe und adoxe Themen zu meiden, sie 
sind ein Treibsatz fŸr Eristik. Stark paradox sind Themen, die eine von beiden Seiten 
zwingen, eine skandalšse oder âunmšglicheÕ Position zu vertreten (z. B. ãSoll 
Kinderpornographie staatlich gefšrdert werden?Ò). Adox sind Themen, zu denen die 
wenigsten Teilnehmer eine Meinung haben. 
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Die frŸhzeitige Bekanntgabe der Themen soll allen Rednern erlauben, sich Kenntnis 
des Status quo zu verschaffen und definitorische Klarheit zumindest Ÿber die Begriffe 
der Streitfragen zu gewinnen. Denn damit steht und fŠllt die Sachlichkeit der 
Auseinandersetzung, mithin die QualitŠt des gesamten Turniers. 

Die Anzahl der Themen sollte Ÿberschaubar sein, doch so gro§, dass es 
unwahrscheinlich wird, dass Teilnehmer zu allen Themen vorbereitete Reden 
mitbringen. Eine zu kleine Anzahl wŸrde das Turnier zudem schnell in einen 
Recherchewettbewerb verwandeln. Ein OPD-Turnier soll aber fŸr jeden Laien offen 
bleiben. 

Die Themen in den Vorrunden eines Turniers werden šffentlich ausgelost. In den 
Finalrunden sind die Themen im Zweifel zu setzen, das verhindert unliebsame ZufŠlle 
und erlaubt eine dramaturgische Steigerung zum Finale (Faustregel: je 
fortgeschrittener  der Wettbewerb, desto strittiger und gewichtiger das Thema).  

Nachteil dieses Vorgehens ist die Mšglichkeit gezielter Recherche einzelner Clubs in 
der Woche vor dem Turnier, die eine Ungleichheit zwischen Teams aus kleinen und 
gro§en Clubs verschŠrfen kšnnte. Eine Themenliste oder ein Rahmenthema ist daher 
regelmŠ§ig eher bei kleineren Turnieren mit Freundschaftsspielcharakter geeignet als 
bei Turnieren, deren Gewinn mit hohem Prestige oder Preisen verbunden ist. 

c) Durch die Bereitstellung der minimal notwendigen Tatsacheninformationen zum 
VerstŠndnis der vorgelegten Frage zum Zeitpunkt der Bekanntgabe.  

Diese Informationen sollen fŸr alle Fraktionen ein Mindestmass an Hintergrund und 
Kenntnis des Status quo garantieren und so auch ŸbermŠ§ige Ungleichheiten zwischen 
Studenten unterschiedlicher Fachrichtungen und Regionen reduzieren. 

Frage: ãSoll die Babyklappe in Deutschland vollstŠndig legalisiert 
werden?Ò  

Kurzinformation: ãDie BK ist eine Mšglichkeit, zu Hause 
entbundene Babys unter Umgehen aller Formvorschriften in die Obhut 
einer sozialen Einrichtung(private Vereine, kirchliche oder staatliche 
Organisationen) zu geben. Innerhalb einer bestimmten Frist (8-10 
Wochen) haben die Eltern die Mšglichkeit ihr Kind zurŸck zu 
nehmen. Ð Sie wurde 1990 als Reaktion auf eine SŠuglingsaussetzung 
mit Todesfolge in Hamburg von dem privaten ãProjekt FindelkindÒ 
eingerichtet. Ð Seitdem gibt es mehr als X Nachahmungen in X 
StŠdten. Ð X Kinder wurden seit 1990 darin ausgesetzt, davon wurden 
X spŠter von ihren Eltern zurŸckgenommen. Ð Die BK wird in 
Deutschland z. Zt. toleriert, steht aber im klaren Widerspruch zu 
deutschen Adoptionsvorschriften.Ò 
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Dieses Vorgehen erfordert einen kurzen objektiven Rechercheaufwand des 
Veranstalters, garantiert aber dafŸr alle Vorteile der engen Fragestellung in 
Verbindung mit weitgehendem Schutz gegen unangemessene Benachteiligungen 
einzelner Clubs oder Redner. 

1.2 Das genaue Thema der jeweiligen Debatte wird fünfzehn Minuten vor 
ihrem Beginn mindestens den Fraktionen bekannt gegeben. Während der 
Vorbereitungszeit hat die Regierungsfraktion das Recht, sich im Raum der 
kommenden Debatte ungestört vorzubereiten. 

Das genaue Thema der nŠchsten Debatte darf mehr als fŸnfzehn Minuten vor ihrem 
Beginn keinem Teilnehmer bekannt sein. Dies wird entweder durch eine šffentliche 
Auslosung aus der Themenliste direkt vor der Bekanntgabe gewŠhrleistet oder durch 
die Setzung und VerkŸndung des Themas von Seiten der Veranstalter des Turniers, die 
nicht selber aktiv teilnehmen. 

In Finalrunden kann der Turnierveranstalter eine Abweichung von dieser Regel 
festsetzen und beiden Teams gleicherma§en verlŠngerte Vorbereitungszeit zusprechen, 
um die erhšhten Anforderungen an die QualitŠt der Debatte und die Redner im Finale 
zu kompensieren.  

Der Veranstalter kann die Fraktionsfreien Redner vor der Bekanntgabe des Themas 
bereits in ihre jeweiligen RŠume bitten und so sicherstellen, dass sie das Thema erst 
unmittelbar vor Beginn der Debatte durch die Frage des PrŠsidenten erfahren. Diese 
Methode gewŠhrleistet, dass sich die Fraktionsfreien Redner in ihren Reden allein auf 
den Antrag der Regierung beziehen und verhindert damit, dass sie sich bereits in der 
Vorbereitungszeit positionieren, gibt ein realistischeres Abbild der Meinungen in der 
ersten Abstimmung und erhšht den Anspruch an die Definitionsleistungen der ersten 
beiden Fraktionsredner. Die fŸnfzehn Minuten der Fraktionsfreien in den RŠumen mit 
den PrŠsidien kann fŸr FormalitŠten, RegelrŸckfragen, Vorstellungen, Versorgung mit 
GetrŠnken etc. genutzt werden.    

Sollte diese Alternative genutzt werden, so ist sicherzustellen, dass die jeweiligen 
Regierungsteams einen geeigneten Raum haben, um sich ungestšrt vorzubereiten. Da 
diese Teams einerseits neben dem Antrag auch bereits die erste Rede vorbereiten 
mŸssen und andererseits die Details des Antrags weder der Opposition noch den 
Fraktionsfreien Rednern zugŠnglich sein sollten, ist ein Ort fŸr ungestšrte 
Vorbereitung eine wichtige Vorraussetzung fŸr eine wohlprŠparierte Debatte. 

2 Die Redner  
2.1 Die Zahl der Fraktionsfreien Redner ist pro Debatte auf drei festgelegt. Die 
Teilnehmer am Turnier melden sich in Teams zu drei Personen an. 

In jeder Debatte nehmen drei Fraktionsfreie Redner teil, weil nur so garantiert werden 
kann, dass in drei Vorrunden jeder Redner jede Position (Regierung, Opposition und 



  

C Besonderheiten fŸr den Turniergebrauch  

 

 

19 

Fraktionsfreier Redner) einmal innegehabt hat und alle Redner damit optimal 
vergleichbar sind.  

2.2 In den Vorrunden tritt jedes Team in jeder Rolle gleich oft an: jeweils 
geschlossen als Fraktion der Regierung und als Fraktion der Opposition, 
aufgeteilt hingegen als Fraktionsfreie Redner. 

In den Vorrunden soll jedes Team jede Funktion gleich oft ausgeŸbt haben. Das sorgt 
fŸr eine gerechte Verteilung der Chancen und fšrdert die Vielseitigkeit. Wann wer 
welche Funktion Ÿbernimmt, ist abstrakt tabellarisch bestimmbar (entsprechende 
Software fŸr Turnierveranstalter ist bei Streitkultur e.V. erhŠltlich) oder konkret durch 
das Los zu entscheiden. 

2.3 Als Fraktionen agieren die Teams geschlossen und bestimmen ihre 
Rednerfolge selbst. Als Fraktionsfreie Redner werden die Teams in 
Einzelpersonen aufgeteilt, so dass die Fraktionsfreien in einer Debatte drei 
verschiedenen Teams entstammen. Die Reihenfolge der Fraktionsfreien Redner 
bestimmt die Turnierleitung. 

Die Mitglieder eines Teams kšnnen vor jeder Debatte ihre Position neu bestimmen, 
falls sie dies fŸr angemessen halten. Dennoch sollten sie sich zum Turnier in ihrer 
favorisierten Rolle im Team anmelden. So kann dafŸr gesorgt werden, dass die 
Fraktionsfreien Redner einer Vorrundendebatte jeweils unterschiedliche Aufgaben in 
ihren ursprŸnglichen Teams haben und die unterschiedlichen Charaktere aus diese 
Debatte optimal bereichern (Verhinderung von Konstellationen wie: Regierung: Team 
a; Opposition: Team b; Fraktionsfreier 1: Schlussredner von Team c; Fraktionsfreier 2: 
Schlussredner von Team d; Fraktionsfreier 3: Schlussredner von Team e). 

Als Fraktionsfreie Redner werden die Mitglieder eines Teams auf drei verschiedene 
Debatten aufgeteilt, um Teamabsprachen zu verhindern. Damit treffen sich in jeder 
Vorrundendebatte Redner aus insgesamt fŸnf Teams (Team a: Regierung; Team b: 
Opposition; Team c,d,e: je ein Fraktionsfreier Redner). 

2.4 In den Finalrunden treten Teams nur als Fraktionen an. Die 
Fraktionsfreien Redner werden von den gesamtpunktbesten Rednern der 
ausgeschiedenen Teams und den punktbesten Rednern der vorangegangenen 
Finalrunden gestellt. Die Themen werden vom Veranstalter gesetzt. 

In OPD-Turnieren gilt das Leistungsprinzip bei maximaler FlexibilitŠt und Fairness. 
Alle besten Teams und alle besten Redner kommen weiter, kein Guter bleibt auf der 
Strecke. Ihrer Leistung nach heterogene Teams zerfallen, sind aber mšglich. So 
erhalten auch AnfŠnger eine Chance, ohne den Erfolg Fortgeschrittener zu gefŠhrden 
(ein Neuling kann «in die Mitte genommen« werden). 
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In den Finalrunden werden die Teampaarungen gefaltet, Ÿber die Festlegung von 
Regierung und Opposition in der jeweiligen Debatte entscheidet das Los. Beispiel: Im 
Viertelfinale tritt das beste Team gegen das achtbeste Team an, Team zwei gegen 
sieben, Team drei gegen sechs und Team vier gegen fŸnf. 

Die Fraktionsfreien Redner qualifizieren sich in der ersten Finalrunde Ÿber ihre 
Position in der Gesamtrednerliste, d. h. von den Rednern, die sich nicht bereits als 
Team qualifiziert haben, treten die punktbesten in der ersten Finalrunde als 
Fraktionsfreie an. FŸr die folgenden Finalrunden und das Finale selbst qualifizieren 
sich jeweils zwei Fraktionsfreie Redner durch ihre Leistung in der vorangegangenen 
Debatte und einer durch seine Gesamtrednerpunkte. So wird in den beiden Debatten, 
deren Teams sich in der nŠchsten Runde treffen, jeweils zunŠchst das Gewinnerteam 
bestimmt und dann von den verbleibenden sechs Debattanten der beste Redner in 
dieser Debatte festgestellt. Er qualifiziert sich fŸr die nŠchste Runde. Der jeweils dritte 
Fraktionsfreie Redner qualifiziert sich analog zur ersten Finalrunde Ÿber seine Position 
in der Gesamtrednerliste. Auf diese Weise besteht einerseits ein Anreiz auch in den 
Finalrunden als Fraktionsfreier Redner oder unterlegenes Team sein Bestes zu geben, 
andererseits wird aber auch ein Ÿberzeugendes Gesamtergebnis im Turnier bis zu und 
einschlie§lich dieser Runde belohnt.   

3 Vorsitz und Verfahr en 
3.1 Steht für die Leitung der Debatte kein gesonderter Präsident zur 
Verfügung, übernimmt ein Mitglied der Jury die Präsidentschaft. 

Keine Debatte ohne Vorsitz! Doch sollte nach Mšglichkeit ein PrŠsident nicht 
zugleich Juror sein, sondern diese nur unterstŸtzen (z. B. indem er die Statistik der 
Zwischenfragen Ÿbernimmt). 

3.2 Die Debatten des Turniers beginnen jeweils fünfzehn Minuten nach 
Bekanntgabe des Themas, es sei denn die Turnierleitung meint, mehr Zeit sei 
erforderlich, um die für die Debatte genutzten Räume zu erreichen. 

ãFŸnfzehn MinutenÒ betrŠgt die reine Vorbereitungszeit mindestens aller 
Fraktionsredner. VerlŠngerte Vorbereitungszeit ist vor Finalrunden festsetzbar. 

3.3 Den Rednern ist gestattet, gedrucktes oder geschriebenes Material 
während der Vorbereitung und während der Debatte zu benutzen. Gedrucktes 
umfasst Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und ähnliches Material. Der Gebrauch 
elektronischer Ausrüstung, ausgenommen Uhren und Taschenrechner, während 
Vorbereitung und Debatte wird vom Turnierausrichter geregelt. Der 
Turnierausrichter kann elektronische Ausrüstung sowohl in der 
Vorbereitungszeit als auch in der Debatte gestatten oder verbieten, sowie 
differenzierte Regelungen treffen. Versäumt der Turnierausrichter eine 
ausdrückliche Regelung, so ist die Nutzung elektronischer Ausrüstung, 
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ausgenommen Uhren und Taschenrechner, während der Vorbereitungszeit und 
in der Debatte untersagt. 

Wer aus ãgedrucktem oder geschriebenem MaterialÒ zitiert, hat das Zitat kenntlich zu 
machen. Eines Ersuchens an den PrŠsidenten, aus solchem Material zitieren zu dŸrfen, 
bedarf es nicht. 

ãAusgenommen Uhren und TaschenrechnerÒ: eine Uhr trŠgt jeder, sie ist erlaubtes, 
weil letztlich unwesentliches Hilfsmittel zur Kontrolle der eigenen Redezeit; ein 
Taschenrechner ermšglicht, quantitative Angaben zumindest ŸberschlŠgig 
kontrollieren zu kšnnen (Vorkehrung gegen unsinnige statistische BeweisfŸhrung).  

Die BeschrŠnkung oder das Verbot elektronischer AusrŸstung sichert Fairness und 
Chancengleichheit zwischen den Debattanten und Teams, falls nicht von einer 
gleichen Zugangsmšglichkeit ausgegangen werden kann. Ist diese jedoch gegeben, so 
ist eine liberalere Regelung durch den Turnierausrichter vorzuziehen, da ein Verbot 
der elektronischen AusrŸstung in der Regel kaum durchsetzbar ist und deshalb zu 
Verzerrungen fŸhren kann. Es steht dem Turnierausrichter jedoch auch frei, ein 
vollstŠndiges oder teilweises Verbot elektronischer AusrŸstung aus philosophischen 
oder didaktischen GrŸnden auszusprechen. Die Regelung fŸr die Vorbereitungszeit 
und die Regelung fŸr die Debatte selbst ist voneinander unabhŠngig. 

3.4 Wenn ein Redner einen zentralen Bereich seiner Argumentation auf 
Zahlen, Daten oder Fakten basiert, die den Bereich der erwartbaren 
Allgemeinbildung der Debattanten deutlich übersteigt und die er sich in der 
Vorbereitungszeit angeeignet hat, so ist er dazu verpflichtet, diese Informationen 
der Gegenseite vor Beginn seiner Rede schriftlich vorzulegen. 

Die Debatte dient dem rednerischen Wettstreit und der †berprŸfung der gegnerischen 
Argumentation. Dieses Ziel kann nur verwirklicht werden, wenn dem anderen Team 
die Basis der Argumentation zumindest grundsŠtzlich zugŠnglich ist. Bei exzessivem 
Gebrauch von Fachquellen und Statistiken wird der Darstellung der Anschein einer 
nicht hinterfragbaren AutoritŠt gegeben, der das freie Spiel des besseren Arguments 
deutlich behindert. Dieses Problem wird noch vergrš§ert, wenn die vermeintlichen 
Quellen fehlerhaft wiedergegeben werden. In diesem Fall droht ein unfruchtbarer 
Streit von Behauptung und Gegenbehauptung, die nicht mehr im argumentativen 
Widerstreit stehen, sondern die jeweils durch die vermeintliche AutoritŠt externer 
Quellen der Kritik entzogen werden. Um diese Situation zu vermeiden und eine 
Quelle, die als tragendes argumentatives Element der Debatte beansprucht wird, 
ŸberprŸfbar zu machen, muss sie von den Fraktionsrednern vor Beginn der eigenen 
Rede der gegnerischen Fraktion zugŠnglich gemacht werden. Insbesondere wird 
dadurch missbrŠuchlichen Fehlzitaten oder gar frei erfundenen Zahlen vorgebeugt. 

Wenn ein Fraktionsredner dieser Regel zuwiderhandelt und in zentralen Punkten 
seiner Rede auf Zahlen angewiesen ist, die eine ausgeprŠgte Allgemeinbildung 
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deutlich Ÿbersteigen, die entsprechenden Quellen jedoch nicht offen legt, so sind diese 
AusfŸhrungen als falsch zu werten und seine Bewertung im Bereich «Sachverstand« 
entsprechend anzupassen. Dies bezieht sich selbstverstŠndlich ausschlie§lich auf 
zentrale Argumentation, nicht hingegen auf AusschmŸckungen, Exkurse, Anekdoten 
oder vergleichbares, die der Kritik der Gegenseite nicht im gleichen Ma§e ausgesetzt 
sind. 
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D Wertung  

1 Ma§stab und Gegenstand der Wertung  
1.1 Insbesondere auf Turnieren sollen Fraktionen und Redner nach ihren 
Leistungen bewertet werden. Maßstab der Wertung ist allein das hier vorliegende 
Regelwerk. 

Die ausdrŸckliche Wertung erlaubt den ausdrŸcklichen Vergleich. Die Beachtung des 
Regelwerks sichert die Vergleichbarkeit und zwingt die Punktrichter zur 
Objektivierung ihrer Wertung. 

1.2 Bewertet werden Team- und Einzelleistungen. Fraktionen erhalten Punkte 
gemäß ihrer Teamleistung. Redner erhalten Punkte gemäß ihrer Einzelleistung. 

Damit jede Leistung im Turnier differenziert gewŸrdigt werden kann, werden sowohl 
Team- als auch Einzelleistungen bewertet. Faustregel zur Unterscheidung: 
ãEinzelleistungÒ ist alles âvon vornÕ, also vom Rednerpult aus Vorgetragene, au§er 
dem Aspekt FunktionalitŠt im bzw. fŸr das Team. ãTeamleistungÒ ist alles âvon der 
SeiteÕ Vorgetragene sowie der Aspekt FunktionalitŠt im bzw. fŸr das Team. So zŠhlt 
jede initiative Interaktion (einschlie§lich Zwischenreden) als Teamleistung, die 
Reaktion des Redners hingegen als Einzelleistung. 

FŸr eine reine Punktwertung (statt einer Wertung nach RŠngen) auch bei der 
Teamleistung spricht erstens bessere Differenzierung und Vergleichsmšglichkeit, 
zweitens die Mšglichkeit zur BerŸcksichtigung jeder Leistung, denn jedes Team 
punktet gegen jedes Team und jede Begegnung hat ihren Reiz. Eine Teamwertung 
nach RŠngen hat zwar den Vorzug schnellerer Ermittlung, doch hŠngt das Ergebnis fŸr 
das einzelne Team mehr von der ausgelosten Paarung als von der eigenen Leistung ab; 
ein Vergleich aller Teams innerhalb derselben Runde hat wenig Aussagekraft. 

Zu Fragen der Wertung allgemein: auch wenn die QualitŠt von Redeleistungen nicht 
mathematisch exakt erfasst werden kann, ist ihre Bewertung deshalb nicht etwa rein 
subjektiv. Vielmehr ist ãObjektivitŠtÒ stets gegenstandsbezogen zu bestimmen und 
daher immer relativ. Nicht bewertet wird die politische Meinung der Redner, jeder darf 
sagen was er will (mag es auch ãpolitisch inkorrektÒ sein) solange er sich an die 
Regeln hŠlt. Die politische †berzeugung der Punktrichter darf ebenso wenig 
entscheidungserheblich sein wie eventuell bei ihnen vorhandenes Expertenwissen. 

Die Auslegung der im folgenden ausgefŸhrten Kriterien der Bewertung (D 1.3 ff.) hat 
in funktionaler Betrachtungsweise zu erfolgen (ãsystemischerÒ Ma§stab: entscheidend 
ist die FunktionalitŠt im Ganzen bzw. fŸr das Ganze). Debatte in diesem Sinne ist die 
Darstellung einer entscheidungsbedŸrftigen Differenz, die nicht weiter verhandelt und 
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eben deshalb nur dargestellt werden kann. Kernfrage der Bewertung ist daher: Kommt 
das Problem, das durch die Streitfrage aufgeworfen wird, zu angemessener, sichtbar 
machender Darstellung? 

Bei der Punktvergabe selbst gilt ein ãabsoluterÒ Ma§stab. Die hšchste Punktzahl bleibt 
der besten mšglichen Leistung vorbehalten. Richtgrš§en fŸr die Punktvergabe: 0 
Punkte = nicht vorhanden; 5 Punkte = schwache Leistung ; ab 10 Punkte = gute 
Leistung; 15 Punkte = sehr gute Leistung. Wer mehr als 15 Punkte vergibt, muss dies 
im Einzelnen rechtfertigen kšnnen! Dieser Bereich dient vor allem. zur Profilierung 
der Spitzenleistungen auf Turnieren. FŸr den Clubgebrauch kann die Punkteskala der 
Gymnasialen Oberstufe als Orientierung dienen (strenge Benotung vorausgesetzt). 
Jeder tŸchtige Redner sollte mit einem Schnitt in den 50ern zufrieden sein kšnnen (~ 
voll befriedigend). 

1.3 Die Einzelleistung des Redners wird in fünf Kategorien bewertet: 
Sprachkraft, Auftreten, Kontaktfähigkeit, Sachverstand, und Urteilskraft. In 
jeder Kategorie werden maximal zwanzig Punkte vergeben. 

Die aufgefŸhrten Kategorien erschlie§en fŸnf Aspekte, die zusammen ein funktionales 
GefŸge bilden: die rednerische Leistung. Keiner dieser Aspekte ist von den anderen 
všllig isolierbar, in jeder Rede sind daher alle fŸnf Aspekte prŠsent Ð im Idealfall in 
klassisch-harmonischer Ausgewogenheit. 

ãSachverstandÒ und ãSprachkraftÒ zeigen an, welche FŸlle an Gedanken und Worten 
dem Redner zur VerfŸgung steht. Sie bilden gleichsam das Kapital des Redners. Von 
ãKontaktfŠhigkeitÒ und ãUrteilskraftÒ hŠngt ab, ob und wie ein Redner mit seinem 
Kapital zu wirtschaften versteht. Im ãAuftretenÒ nimmt das rhetorische Vermšgen 
buchstŠblich Gestalt an; es entscheidet Ÿber den ersten und den letzten Eindruck, den 
ein Redner hinterlŠsst. 

Im ausgewogenen Zusammenspiel dieser Aspekte bzw. Kompetenzen liegt die Kunst 
der Rede. Zeigen sich also zwischen ihnen extreme Unterschiede (was oft genug 
vorkommt), ist die Rede nicht âschšnÕ, sondern âschiefÕ. 

1.3.1 Sprachkraft meint Verständlichkeit und Klarheit, Plausibilität und 
Schlüssigkeit in Vortrag und Darstellung. Ausgezeichnet werden Prägnanz in der 
Beschreibung, Eindringlichkeit der Beweisführung sowie passende sprachliche 
Bilder und Vergleiche, Wortspiele und rhetorische Figuren. 

Vereinfacht gesagt: ãSprachkraftÒ meint alles, was sich primŠr akustisch, Ÿber die 
Stimme vermittelt (âTonspurÕ des Redners), die sprecherisch-sprachliche Dimension 
plastischer Kraft. Dazu gehšren auch: Stilhšhe, Satzbau, Wortschatz, Wortwahl, kurz: 
Eloquenz. 
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1.3.2 Auftreten meint die Stimmigkeit und Glaubwürdigkeit der inneren und 
äußeren Haltung. 

Vereinfacht gesagt: ãAuftretenÒ meint alles, was sich primŠr optisch vermittelt 
(âBildeindruckÕ der Rede): Haltung, Stand, Gestik, Mimik. Das Vermšgen des Redners 
nimmt so, wie es jeweils ist, Gestalt an. Dabei interessiert nicht das Vorkommen von 
GebŠrden, sondern was sich jeweils durch sie hindurch vermittelt. Ob die vorgetragene 
GebŠrde oder Haltung Ÿberzeugt, hŠngt nŠmlich davon ab, ob Innen und Au§en 
zusammenstimmen, sowohl bezogen auf den Redner wie auf die Situation, in der er 
sich befindet Ð eine âSouverŠnitŠt an sichÕ gibt es nicht. 

1.3.3 Kontaktfähigkeit meint die Fähigkeit, sich auf die jeweiligen Umstände der 
Debatte einzustellen, d. h., Gespür für die Situation, Bezogenheit auf die Hörer, 
Aufgeschlossenheit für neue Argumente und insbesondere der Umgang mit 
Zwischenfragen und Zwischenrufen. 

ãKontaktfŠhigkeitÒ bezeichnet die ReagibilitŠt des Redners Ð vor allem in der 
Ansprache der Hšrer: darin, dass er sie jeweils da abholt, wo sie stehen (also ihren 
Horizont trifft), in der flexiblen Reaktion auf Zwischenfragen und Zwischenrufe, in 
Schlagfertigkeit, passender Sprechgeschwindigkeit und angemessenen Pausen. 
Redner, die auf angebotene Zwischenfragen dauerhaft weder positiv noch negativ 
reagieren, d. h. die Zwischenfragen weder annehmen noch ablehnen, weisen in der 
Regel ein Defizit in ihrer KontaktfŠhigkeit auf. 

1.3.4 Sachverstand meint die Fähigkeit, Sach- und Fachfragen zutreffend, 
gehaltvoll und stringent zu beantworten, insbesondere in Darlegung oder Kritik 
der thematisch umstrittenen Maßnahme. 

Kernfrage: ãIst das gesagte richtig?Ò. ãSachverstandÒ verlangt Kenntnis des 
Streitfalles, genaue Angaben (Daten, Fakten, Definitionen), Richtigkeit von Tatsachen 
(soweit allgemein bekannt, von Expertenwissen ist dabei abzusehen, Ma§stab ist 
Allgemeinbildung), GedankenfŸlle, immanente SchlŸssigkeit der Argumentation, 
âLogikÕ. 

1.3.5 Urteilskraft meint den Blick für das Wesentliche, insbesondere das 
Vermögen Umstände und Gesichtspunkte in ihrer Entscheidungserheblichkeit zu 
erfassen und entsprechend auf der Höhe des Geschehens zu plädieren. 
Ausgezeichnet werden Wichtigkeit und Gewichtung der Sachargumente, ihre 
Einordnung in größere Zusammenhänge sowie die Intensität in der 
Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Standpunkt. 

Kernfrage: ãIst das Richtige gesagt?Ò Von seiner ãUrteilskraftÒ hŠngt ab, inwieweit ein 
Redner die FŸlle seiner EindrŸcke (vgl. KontaktfŠhigkeit) auch verarbeiten kann. Im 
Urteilsvermšgen spiegelt sich die FŠhigkeit zur Nuancierung und, nicht zuletzt, die 



 

 Kommentiertes Regelwerk  

  

 

26 

menschliche Reife und Erfahrung eines Redners. Hier werden auch implizite oder 
explizite Gliederungselemente bewertet. 

1.3.6 Bei Systemverstößen ist Punktabzug möglich. Solche Mängel sind: 
Verfehlen der Zeitvorgabe, Verfehlen des Themas, Verfehlen der Zuhörer, 
Verfehlen der Rolle. Für jeden dieser Mängel werden dem Redner zehn Punkte, 
in schweren Fällen zwanzig Punkte abgezogen. Abzüge können nur mit 
qualifizierter (2/3) Mehrheit der Juroren und nicht gegen das Votum des 
Hauptjurors gegeben werden. 

AbzŸge sanktionieren nicht Schlechtleistung (dazu ist die Punktwertung da), sondern 
GefŠhrdung der Form âDebatteÕ (Systemverstš§e). Sie beziehen sich nur auf 
Rednerverhalten, das die Debatte als Debatte vereitelt. 

AbzŸge kšnnen nur in Zehnerschritten vorgenommen werden (Versto§ ggf. 
entschuldbar: Kleiner Abzug, 10 Punkte, Versto§ unentschuldbar: Gro§er Abzug, 20 
Punkte). Jede Mangelkategorie wird gesondert abgezogen (z. B. 2 x 10, 1 x 20). Die 
Art des Abzugs (a, b, c, d) ist daher auf dem Wertungsbogen anzugeben: 

ãZeitvorgabe verfehltÒ: Kleiner Abzug: Nach Glockenschlag des PrŠsidenten nicht 
umgehend abgebrochen oder 6:00Õ (Fraktionsredner) bzw. 3:00Õ (Fraktionsfreie) 
unterschritten. Gro§er Abzug: 7:30Õ (Fraktionsredner) bzw. 4:00Õ (Fraktionsfreie) 
Ÿberschritten oder 5:00Õ (Fraktion) bzw. 2:00Õ (FFR) unterschritten. 

ãThema verfehltÒ. Kleiner Abzug: dauernder Verbleib auf NebenschauplŠtzen oder 
StrittigkeitsgefŠlle nicht beachtet (BegrŸndung strittiger Ansicht durch noch stŠrker 
strittige). Gro§er Abzug: Falsches Argumentationsziel, d. h. Antwort auf eine andere 
als die gestellte Streitfrage. 

ãZuhšrer verfehltÒ. Kleiner Abzug: entstellende Falschzitate oder Insiderreferenzen im 
argumentativen Bereich der Rede - Gro§er Abzug: vorgebrachte Gegenargumente und 
Debattenfortschritt ignoriert. 

ãRolle verfehltÒ (= Rolle als Debattenredner Ÿberhaupt, nicht Funktion im Team!) 
Kleiner Abzug: Einnahme einer simulierten Rolle oder unangemessene Reflexion der 
Rolle als Debattant in der Rede (Metabemerkungen). Gro§er Abzug: dauerhaft 
fehlende Positionierung, grobe Beleidigungen oder nachhaltige Missachtung von 
(1:00Õ) Zwischenrufverboten. 

1.3.7 Redner, die mit mehr als fünfminütiger Verspätung zur Debatte 
erscheinen, erhalten für diese Debatte keinen Punkt. 

1.3.8 Redner, die andere Redner oder ganze Teams beleidigen oder persönlich 
diskriminierend angreifen, bleiben in der betreffenden Debatte ohne Punkt, wenn 
die Jury einstimmig erkennt, dass eine Verfehlung vorliegt, die nicht schon durch 
Punktabzug gerügt werden kann. 
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1.4 Die Teamleistung der Fraktionen wird in drei Kategorien bewertet: 
Strategie, Interaktion und Überzeugungskraft. In den beiden erstgenannten 
Kategorien werden jeweils maximal fünfundsiebzig, in der letztgenannten 
maximal fünfzig Punkte vergeben. 

1.4.1 Strategie umfasst Besetzung der Rollen, Arbeitsteilung und 
Zusammenspiel der Funktionen. Jeder Funktion (Eröffnung, Ergänzung, 
Schluss) können maximal fünfundzwanzig Punkte zugewiesen werden. 

Bei ãStrategieÒ geht es um Besetzung und ErfŸllung der jeweiligen Funktion im Team, 
wiewohl die Leistung âvon vornÕ erbracht wird (siehe oben Kommentierung zu D 1.2). 
Eršffner: Definition / Kritik des Antrags und erste Argumente. ErgŠnzer: Aufnahme 
und Kritik der Argumente, sinnvolle ErgŠnzung und Ÿberzeugende Darstellung der 
Teamposition fŸr die nachfolgenden Fraktionsfreien Redner. Schlussredner: 
Zusammenfassung und PrŠzisierung, keine neuen Argumente. 

1.4.2 Interaktion meint die Nutzung von Zwischenreden, Zwischenfragen und 
Zwischenrufen. Ausgezeichnet wird Effektivität in der Klärung, Präzision in der 
Prüfung, Witz (Scharfsinn, Humor, Schlagfertigkeit) in der Gestaltung. Für 
Zwischenreden und Zwischenfragen können jeweils maximal dreißig Punkte, für 
Zwischenrufe maximal fünfzehn Punkte vergeben werden. 

ãInteraktionÒ erfasst also die Teamleistung âvon der SeiteÕ, insbesondere: treffende 
und produktive Zwischenreden, Zwischenfragen, die den Redner sinnvoll auf LŸcken 
oder Inkonsistenzen hinweisen und zur Stellungnahme bewegen, ferner produktive und 
originelle Zwischenrufe. 

Zwischenfragen eines Redners, die keinen Fragecharakter haben, gehen vollstŠndig zu 
Lasten des jeweiligen Teams (die Teamkollegen kšnnen ja eingreifen). 

Sollten keine Zwischenreden gehalten werden kšnnen (weil alle Fraktionsfreien sich 
der eigenen Fraktion anschlie§en), ist im Wertungsbogen die gleiche Punktzahl wie 
bei ãZwischenfragenÒ einzutragen. 

1.4.3 Überzeugungskraft meint die Gesamterscheinung der Fraktion, 
insbesondere ihre Geschlossenheit als Team und ihre sportliche Einstellung 
(Einsatzbereitschaft, Kampfgeist, Fairness). Bei der Regierungsfraktion wird 
außerdem die Qualität und Ausgestaltung des Antrags in Angesicht der 
Fragestellung bewertet. 

Leitfragen zur Bewertung kšnnen sein: âHat das Team als Team Ÿberzeugt?Õ und: 
âWollen wir dieses Team wieder sehen?Õ 

Die Regierungsfraktion hat die Fragestellung der jeweiligen Debatte durch den 
Turnierveranstalter nicht zu verantworten. Deshalb ist ein guter Antrag bei einer 
schweren / paradoxen Fragestellung hier zusŠtzlich positiv zu bewerten, ein 
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durchschnittlicher oder schwacher bei einer leichten / endoxen Fragestellung hingegen 
negativ.  

Das Abstimmungsverhalten der Fraktionsfreien Redner kann zwar als Indikator fŸr die 
†berzeugungskraft der Teams herangezogen werden, es wird jedoch nicht eigens 
gewertet. FŸr Stimmengewinne gibt es also keinen Extrapunkt (die Gefahr von 
Manipulationen, Stimmenkauf o.Š. wŠre zu gro§). 

Teams, die im spŠteren Teil der Rede eines Gegners, erkennbar nur deshalb auf das 
Anbieten von Zwischenfragen verzichten, damit dieser im Rest seiner Rede keine 
Zwischenfrage mehr annehmen kann, verhalten sich in der Regel unsportlich. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn Teammitglieder sich gegenseitig vom Anbieten von 
Fragen abhalten. 

Teams, die wŠhrend der Rede eines Gegners dauerhaft geschlossen miteinander ins 
GesprŠch gehen und so die Rede des Gegners erkennbar ignorieren und den 
Debattenfortschritt blockieren, verhalten sich in der Regel grob unsportlich. 

2 Die Juroren  
2.1 Die Wertung wird von ehrenamtlichen Juroren vorgenommen, die über 
ihre Aufgaben vor Beginn des Turniers sorgfältig unterrichtet worden sind. 

Die Einweisung der Juroren ist eine der wichtigsten Aufgaben des 
Turnierveranstalters! In Finalrunden eines OPD-Turniers sollten nur erfahrene Juroren 
zum Einsatz kommen. 

2.2 Die Juroren arbeiten in Jurys zu mindestens zwei Personen. Jede Jury hat 
einen Vorsitzenden Hauptjuror, der zugleich ihr Sprecher ist. 

ãMindestensÒ: um das Urteil auf eine breitere Basis zu stellen; zwei Juroren sind dabei 
das Minimum, dass jedem Veranstalter zugemutet werden kann. Es entsteht bereits 
dadurch, dass jedes Team einen Juror oder PrŠsidenten stellt und damit fŸr jede 
Debatte mindestens drei Personen zu VerfŸgung stehen.  

Insgesamt gilt jedoch deutlich: QualitŠt vor QuantitŠt! Eine Debatte wird wesentlich 
trefflicher bewertet, wenn zwei qualifizierte Juroren sie bewerten, als wenn drei oder 
mehr AnfŠnger mitwirken. Jeder Chefjuror ist gehalten, Personen die nicht 
ausreichend qualifiziert sind aus der Jurorenschaft auszuschlie§en, auch wenn er damit 
eine bestimmte angestrebte Anzahl von Juroren pro Debatte unterschreitet. Eine 
ungerade Anzahl von Juroren in der Debatte oder eine gleiche Anzahl von Juroren in 
jedem Raum ist im System der Offenen Parlamentarischen Debatte nicht notwendig. 

2.3 Die Mitglieder einer Jury sollten nicht demselben Debattierclub 
angehören. Nach Möglichkeit soll kein Redner in den Vorrunden zweimal vom 
gleichen Juror bewertet werden. 
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Beide Vorgaben sind Vorkehrungen gegen nie všllig vermeidbare Befangenheit. 

2.4 Die Mitglieder einer Jury sind nicht zur Einstimmigkeit verpflichtet. Wenn 
ein Juror Präsident ist, übernimmt er alle Zeitnahmen sowie die Zählung der 
Zwischenreden, Zwischenfragen, Zwischenrufe. 

Die Juroren sollten schon wŠhrend der Debatte Punktzahlen auf den Bewertungsbšgen 
eintragen, ggf. zunŠchst mit Bleistift. Aber: relative Korrekturen zwischen den 
Einzelwertungen der Redner und der Ergebnisspalte sind unerwŸnscht! (es gilt ein 
absoluter Ma§stab, siehe oben Kommentar zu D 1.2). Zur Addition der Punktzahlen 
sollen Taschenrechner verwendet werden. 

Zwecks Zeitgabe zur Bewertung soll der PrŠsident die Redner ruhig aufrufen und kein 
vorzeitiges Erheben vom Platz gestatten Ð niemand darf reden, bevor ihm das Wort 
erteilt ist (siehe auch B.3.3) 

3 Verfahren  
3.1 Die Wertung erfolgt fair, konstruktiv, kollegial und respektvoll. 

3.2 Nach Schluss der Debatte zieht sich die Jury zur Beratung zurück oder 
Fraktionen und Redner verlassen vorübergehend den Saal. Die Zeit der Beratung 
soll eine Dauer von 10 Minuten nicht überschreiten. Sie dient zur gegenseitigen 
Information und individuellen Punktvergabe, ferner der Absprache darüber, was 
bei der Wertung in Worten vorgetragen werden soll. 

Das arithmetische Mittel aller Wertungen ist das Ergebnis, das an die Turnierleitung 
weitergeleitet wird. Wenn ausreichend Zeit vorhandnen ist, kšnnen die Juroren 
einzelnen Leistungen und Punktzahlen von Rednern ansprechen und bei Bedarf 
Korrekturen an ihrer eigenen Bewertung vornehmen. Deutlichen Vorrang bei der 
Jurorenbesprechung hat jedoch die Aussprache Ÿber die Teamleistung und mšgliche 
Abzugskriterien.  

3.3 Nach dem Finale erfolgt keine Aussprache der Juroren über 
Einzelrednerpunkte. Die Jurorenberatung ist hier ausschließlich der Vergabe von 
Teampunkten und der Feststellung möglicher Abzüge vorbehalten. 

Das Finale unterscheidet sich durch zwei Eigenschaften von den restlichen Runden. 
Erstens finden sich hier nicht nur die besten Redner, sondern auch die besten Juroren 
wieder. Dies bedeutet, dass jedem Juror eine hochqualifizierte eigenstŠndige 
Bewertung der Rednerleistung zugetraut werden kann und eine Aussprache Ÿber die 
einzelnen Redner unnštig ist. 

Zweitens stehen die Juroren im Finale regelmŠ§ig unter hšherem Zeitdruck als in den 
vorangegangenen Runden, unter dem die QualitŠt ihrer Entscheidung dennoch nicht 
leiden darf. Daher ist es sinnvoll, sich auf die notwendigen Elemente der Beratung zu 
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beschrŠnken und die Einzelrednerpunktvergabe von der Diskussion von vorn herein 
vollstŠndig auszuschlie§en. 

3.4 Zunächst spricht der Hauptjuror die Wertung in Worten aus, und zwar so, 
dass auf jede Fraktion und jeden Fraktionsfreien Redner kurz eingegangen wird. 
Danach kann jeder Juror anzeigen, welche Punktzahlen er im Einzelnen 
vergeben hat. 

Bei der Wertung in Worten kšnnen zunŠchst die Teamleistungen angesprochen, dann 
die Einzelleistungen, Kriterium fŸr Kriterium reihum. Aus ZeitgrŸnden kann pro 
Redner auch nur die Gesamtzahl genannt werden. In jedem Falle sollte jeder Redner 
einen konkreten Verbesserungsvorschlag erhalten. 

3.5 Die Wertung in Worten darf eine Dauer von 15 Minuten nicht 
überschreiten. Die Redner nehmen die Wertung schweigend entgegen. Sie sind 
jedoch zu Nachfragen und einer kurzen abschließenden Stellungnahme 
berechtigt. Nachfragen und Stellungnahme haben in angemessenem Ton zu 
erfolgen. 

Wichtig fŸr die Turnierorganisation: Nach jeder Debatte ist Zeit fŸr RŸckmeldung an 
die Teilnehmer einzuplanen, das Feedback der Juroren ist ein wichtiges Element des 
Turniers. Die ãabschlie§ende StellungnahmeÒ gibt wiederum den Juroren 
RŸckmeldung; sie ist ggf. auch Ventil, Kompensation fŸr das vorausgehende 
Schweigegebot, in dieser Funktion praktisch so wichtig wie (hoffentlich) selten. 

3.6 Im Finale kann sich die Wertung in Worten auf die WŸrdigung des besten 
Teams und des punktbesten Redners beschrŠnken. 

4 Ermittlung der Turniersieger  
4.1 Die vergebenen Punktzahlen werden in einer Tabelle vermerkt. In der 
Tabelle werden Redner und Teams in getrennten Spalten aufgeführt. Wer jeweils 
die meisten Punkte erzielt hat, führt die Spalte an. 

4.1.1 Die Punktzahl eines Redners sagt nur, wie viele Punkte der Redner für 
seine Einzelleistungen erreicht hat. Die Punktzahl eines Teams zeigt an, wie viele 
Punkte die Mitglieder des Teams insgesamt, als Redner und als Fraktion erhalten 
haben. 

4.1.2 Jeder Redner erhält pro Debatte 0-100 Punkte. Außerdem erhält jede 
Fraktion für ihre Teamleistung pro Debatte 0-200 Punkte. In drei Vorrunden 
kann ein Redner maximal 300, ein Team maximal 1300 Punkte erreichen (1300 = 
400 (2 x 200 als Fraktion) + 900 (3 x 300 für Redner)). 

Teams kšnnen nur da Fraktionspunkte sammeln, wo sie als Fraktionen agieren. Als 
Fraktionsfreie erhalten sie nur Rednerpunkte. Daraus erklŠrt sich der vergleichsweise 
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hšhere Anteil der Rednerpunkte innerhalb der Teampunktzahl (Maximum 900 von 
maximal 1300 nach drei Vorrunden). 

4.2 Diejenigen Teams, die nach Abschluss der Vorrunden die meisten Punkte 
auf sich vereinigt haben, sind für die erste Finalrunde als Fraktionen qualifiziert. 
Die punktbesten Redner der übrigen Teams sind als Fraktionsfreie Redner 
qualifiziert. 

4.3 In den Finalrunden wird über die Qualifikation zur jeweils nächsten 
Runde im direkten Vergleich der Fraktionen entschieden. In jeder Debatte setzt 
sich diejenige Fraktion durch, die mehr Punkte erhält. Als Fraktionsfreie 
qualifizieren sich die im Gesamtvergleich punktbesten Redner, die nicht schon als 
Fraktionsredner qualifiziert sind. 

In den Finalrunden nehmen Redner ihre Punkte aus frŸheren Runden mit, nicht aber 
Teams. FŸr sie gilt striktes Knock-out-System, sonst wŠre manches Team bei 
punktbesserem Gegner u. U. von vornherein chancenlos. 

4.4 Nach der Schlussdebatte des Turniers (Finale) werden das beste Team, der 
punktbeste Redner und der beste Publikumsredner ausgezeichnet. 

Teamleistungen und Einzelleistungen erhalten eine sachverstŠndige Wertung durch 
Juroren. Auch und gerade im Finale ist eine sorgfŠltige und vollstŠndige Bewertung 
aller Redner und Teamleistungen notwenig. 

Die Publikumswertung ist ein âBonbonÕ an das Publikum, das dieses integriert und 
au§erdem ein Indiz fŸr die Nachvollziehbarkeit der Jurorenwertung abgibt. 

4.4.1 Bestes Team ist die bessere der beiden Fraktionen im Finale. 

4.4.2 Punktbester Redner ist, wer für seine Einzelleistungen die meisten Punkte 
auf dem Turnier erhalten hat (maximal 600 Punkte bei einem Turnier mit drei 
Vor- und drei Finalrunden). Dieser Redner ist immer Teilnehmer am Finale. 

Bestes Team und punktbester Redner kšnnen nur Finalteilnehmer sein, da nur die 
Punktbesten ins Finale gelangen. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich wohlgemerkt aus 
dem Turnier im Ganzen, nicht aus dem Durchschnitt pro Runde. 

4.4.3 Der beste Publikumsredner wird vom Publikum in geheimer Abstimmung 
gewählt. Jeder Zuhörer im Publikum wählt unter allen Rednern des Finales seine 
persönlichen Favoriten aus. Dieses Ergebnis wird nach dem Ergebnis der 
Jurorenwertung bekannt gegeben. 

Michael Hoppmann, Ansgar Kemmann 
In der Version von Streitkultur e.V.  2011 
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E Empfehlungen fŸr Debatten mit mehreren  Aussprachen  

Innere wie Šu§ere GrŸnde kšnnen die Offene Parlamentarische Debatte mit einer 
einzigen Aussprache an ihre Grenzen sto§en lassen. 

Inhaltlich kann sich eine Debattenfrage einerseits als so komplex erweisen, dass sie in 
einer Aussprache nur unzureichend behandelt werden kann, andererseits jedoch zwei 
oder mehr deutlich abgrenzbare Aspekte enthalten, die sich in mehreren auf einander 
folgenden Aussprachen debattieren lassen und sich dennoch zu einer geschlossenen 
Debatte Ÿber die Hauptfrage zusammenfŸgen. 

Von au§en betrachtet kann eine einzelne Debatte von mehr als einer Stunde 
wŸnschenswert oder erforderlich werden, wenn die PrŠsenz und der EinfŸhrungs- und 
Demonstrationscharakter der Debatte im Vordergrund einer Veranstaltung steht. Dies 
ist leicht denkbar auf Seminaren, Messen oder bei Rekordversuchen. 

Die folgenden Regelungen sind Empfehlungen, die bei solchen Gro§debatten einen 
reibungsloseren Ablauf und eine grš§ere thematische Geschlossenheit ermšglichen 
und gleichzeitig die Debatte auch Ÿber lŠngere ZeitrŠume spannend und 
abwechslungsreich zu gestalten helfen. 

1 Die Themenvorlage  
Die Regierung bringt schriftlich eine Themenvorlage zur Frage der Gesamtdebatte ein, 
in der sie die zu behandelnden Teilfragen festlegt. 

2 Die Redner  
2.1 Die Redner der Regierung und Opposition können jeweils zu Beginn einer 
neuen Aussprache abgelöst werden. 

2.2 Freie Redner müssen sich für die Teilnahme an einer Aussprache in der 
vorhergehenden Aussprache vor Beginn der Rede des Schlussredners der 
Opposition beim Schriftführer registrieren lassen. 

3 Das PrŠsidium 
3.1 Vor der Debatte mit mehreren Aussprachen wird ein Präsidium gebildet. 
Die Präsidenten sollen dem Präsidium angehören. 

3.2 Der amtierende Präsident kann von bis zu zwei weiteren Personen in der 
Rolle von Schriftführern bei seiner Aufgabe unterstützt werden. Die 
Schriftführer sollen 
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¥ den Präsidenten nach Bedarf bei der Kontrolle der Redezeiten 
unterstützen, 

¥ die Tagesordnung sowie die Listen der freien Redner und der noch 
unbehandelten Anträge zur Geschäftsordnung führen und 

¥ die von der Regierung gestellten Anträge und die 
Abstimmungsergebnisse der einzelnen Aussprachen festhalten. 

3.3 Präsident und Schriftführer können jeweils zu Beginn der Aussprache zu 
einer Teilfrage abgelöst werden. 

4 Verfahren  
4.1 Der Präsident eröffnet und schließt die Debatte mit Glockenschlag und 
nennt zu Beginn ihre Frage. Dann stellt er die Frage zur geheimen Abstimmung. 
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Personen außer dem Präsidium und den 
Fraktionen. Daraufhin verkündet er die Tagesordnung, die sich nach der 
Reihenfolge der Teilfragen in der Themenvorlage richtet. 

4.2 Der Präsident eröffnet und schließt jede einzelne Aussprache mit 
Glockenschlag und nennt zu Beginn die Teilfrage. Zu Beginn jeder einzelnen 
Aussprache kann, nach ihrem Ende muss eine Abstimmung über die behandelte 
Teilfrage stattfinden. Stimmberechtigt sind die für diese Aussprache registrierten 
Fraktionsfreien Redner und diejenigen Zuhörer, die mindestens die beiden 
Schlussreden gehört haben. 

4.3 Jeweils vor Beginn der Aussprache zu einer Teilfrage kann von einer 
Fraktion beantragt werden, die Reihenfolge der noch zu behandelnden 
Teilfragen zu ändern, die Aussprache über mehrere Teilfragen zu verbinden oder 
eine Teilfrage in mehrere Aussprachen mit gesonderten Fragen zu trennen. 

4.4 Solange die Aussprache über eine Teilfrage der Themenvorlage noch nicht 
eröffnet ist, kann die Opposition einen Erweiterungs- oder Änderungsantrag 
stellen. Der Antrag ist zulässig, wenn er die Themenvorlage um eine zuvor darin 
nicht vorgesehene Teilfrage erweitert oder eine Teilfrage so abändert, dass sich 
die von der Opposition vertretene Position noch erkennbar von der 
Regierungsposition unterscheidet. Die Opposition vertritt in der Aussprache zu 
dieser Teilfrage die in Teil „B. Regeln“ mit „Regierung“ bezeichnete Rolle. 

4.5 Anträge zur Geschäftsordnung nach 4.3 oder 4.4 werden rechtzeitig 
schriftlich bei der Debattenleitung oder jeweils vor Beginn der Aussprache zu 
einer Teilfrage von einem der Antragsteller stehend vom Platz und auf den 
Präsidenten deutend durch den Ausruf „Zur Geschäftsordnung!“ angezeigt. Bei 
Anträgen nach 4.3 oder 4.4 erhalten ein Vertreter der antragstellenden Gruppe 
und ein Vertreter der gegnerischen Fraktion jeweils auf Verlangen für zwei 
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Minuten das Wort zur Geschäftsordnung. Zwischenfragen sind nicht zugelassen. 
Anschließend wird von den Fraktionen und den für die folgende Aussprache 
registrierten Fraktionsfreien Redner offen abgestimmt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Status quo. 

4.6 Wenn alle Teilfragen der Themenvorlage behandelt sind, erhält jeweils ein 
Redner von Regierung und Opposition Gelegenheit zu einem zehnminütigen 
Schlusswort. Danach erfolgt die Endabstimmung über die Frage der Debatte. 
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Personen außer dem Präsidium und den 
Fraktionen. 

Christof Wecker, Michael Hoppmann und STREITKULTUR e.V. 


